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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1987

Norm

ArbVG §105

ArbVG §120 ff

Rechtssatz

Die Bestimmungen der §§ 120 bis 122 ArbVG sind Spezialnormen, welche den Bestandschutz der unter ihren

Geltungsbereich fallenden Personen abschließend und somit unter Ausschluss des allgemeinen Kündigungsschutzes

des § 105 ArbVG regeln. Eine Kündigung, der vom Einigungsamt gemäß den §§ 120 9 ArbVG die Zustimmung erteilt

wurde, ist daher nach den §§ 105 ff ArbVG nicht anfechtbar.
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